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L02 —

in andern Fächern des öffentlichen Dien¬

stes , als Candidaten der Theologie,

Medicin , Mathematik , Schullehrer und

Seminaristen , angewandt zu werden,

sollen verpflichtet seyn , die ihnen zur Be¬

endigung ihrer Studien zugestandenen

Frcyjahre , in sofern sie durch das Loos

zum activen Dienst bestimmt waren , im

Militair - Dienste nachzudienen , weshalb

jedesmal von der Vorgesetzten höheren

Behörde der Herzoglichen Militair -Com-

mission von dem Ausfall der vvrgenom-

mcnen Prüfung Nachricht ertherlen wer¬
den wird.

ix ) Cammer - Bek .an ntmachung vom

aasten April  1824 . , xudl. am  6ten

May 1824.

Anwendung der Bcy dem sich mehrenden Anban in dem

Vorschrift, we- Ajrchhcw-2 Osternbura und dessen Umgebun¬
gen Legens der " , ^ , t.
Dachpfannen IN gen werden o -e Utt § . 2 . der Brandcassen-

Kalk , aus das Verordnung vom Ztcn November 1764 . und

Osternburg. ^ ber besfälligen Declaration vom iztencln-
gust 1772 . enthaltenen Bestimmungen , wo¬

nach die Einwohner in den Städten , Flecken

und großen Dörfern angewiesen sind , in der

Folge , wenn sie neu bauen oder die Dächer

ihrer vorhandenen Gebäude neu umlatten las¬

sen , die Dächer nicht mit Reith oder Stroh,
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